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VERBANDSVERTRETUNG UND – VERWALTUNG,  
KONSTITUIERUNG, 
SITZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN 
 

1. Verbandsvertretung 
 
Es sind 3 Delegierte des Vorstandes in der RZU zu wählen. 
Bisher: T. Brühlmann, P. Studer, A. Bender 
Ersatz für T. Brühlmann und P. Studer ist zu bestimmen 
 
 
2. Finanzvorstand 
 
Nach Art. 35 der Statuten kann der Vorstand bestimmte Geschäfte einzelnen 
Vorstandsmitgliedern übertragen. 
 
Der Präsident beantragt, Michael Deplazes als Finanzvorstand einzusetzen.  
 
3. Präsident KöV 
 
Gemäss Art. 42 der Statuten wählt der Vorstand den Präsidenten der KöV. 
 
Der Präsident beantragt, Markus Bärtschiger als Präsidenten der KöV zu wählen. 
 
4. Fachplaner 
 
Der Fachplaner hat dieses Frühjahr das Pensionsalter erreicht. Vom alten Vorstand ist er 
angefragt worden, wegen den vielen Wechseln im Vorstand sein Mandat noch etwas länger 
auszuführen. Er ist bereit, das Mandat noch bis Mitte 2019 zu erfüllen. 
 
Der alte Vorstand hat entschieden, danach das Mandat auszuschreiben. Die Ausschreibung ist 
rechtzeitig an die Hand zu nehmen. 
 
5. Verbandssekretariat 
 
Das Büro SWR Infra AG stellt sich für die Weiterführung ihres Mandates zur Verfügung: 
 
Sekretär:                      Matthias Räber (bisher) 
Rechnungsführerin:     Claudia Haudenschild (bisher) 
 
Der Präsident beantragt, Matthias Räber als Sekretär und Claudia Haudenschild als 
Rechnungsführerin wieder zu wählen. 
 
6. Sitzungsentschädigungen 
 
Die Sitzungsentschädigungen sind vor 4 Jahren überprüft und angepasst worden. Eine erneute 
Anpassung drängt sich nicht auf. 
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Geltende Entschädigungen: 
 
 

  Geltend 
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Präsident 
Pauschalentschädigung pro Jahr 
Zusätzlich pro Sitzung 
Zusätzlich pro Doppelsitzung (ab 3 Std.) 

 
 5‘000.- 
 75.- 
 100.- 

Vizepräsident 
Pauschalentschädigung pro Jahr 
Zusätzlich pro Sitzung 
Zusätzlich pro Doppelsitzung (ab 3 Std.) 

 
 3‘000.- 
 75.- 
 100.- 

Übrige Vorstandsmitglieder 
Pauschalentschädigung pro Jahr 
Zusätzlich pro Sitzung 
Zusätzlich pro Doppelsitzung (ab 3 Std.) 

 
 2‘000.- 
 75.- 
 100.- 

Delegierte 
Pro Delegierte/r pro Sitzung 
Pro Delegierte/r pro Doppelsitzung (ab 3 Std.) 

 
 75.- 
 100.- 
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. Präsident 

Pauschalentschädigung pro Jahr 
Zusätzlich pro Sitzung 
Zusätzlich pro Doppelsitzung (ab 3 Std.) 

 
 1‘000.- 
 75.- 
 100.- 

Delegierte 
Pro Delegierte/r (wurden bisher durch die Gemeinden entschädigt) 

 
 0.- 
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